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Sachdarstellung: 
In der Sitzung am 02.11.2020 beschloss der Feuerwehrausschuss die Weiterführung 
des Fahrzeugkonzeptes der Gemeinde Edewecht bis zum Jahr 2025. Der dort 
gefasste Beschluss wurde durch den VA am 17.11.2020 bestätigt. 
Der Beschluss zur  Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes ist nun auf das 
Beschaffungsjahr 2026 auszudehnen, damit auch für die dort geplante Beschaffung 
frühzeitig die Weichen gestellt werden können. 
 
Nachfolgend werden die nächsten Schritte des Konzeptes aufgezeigt: 
 
2024 – Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) für die 
Ortsfeuerwehr Husbäke sowie Umsetzung des Löschgruppenfahrzeugs (LF) 10 
der Ortsfeuerwehr Husbäke zum Standort Jeddeloh II 
Nach gültigem Beschluss ist in 2024 ein HLF für die Ortsfeuerwehr Husbäke zu 
beschaffen. Erste Gespräche zwischen der Verwaltung und der Ortsfeuerwehr haben 
bereits stattgefunden. Das Anforderungsprofil ist nun weiter zu konkretisieren und im 
Frühjahr dem FWA vorzulegen. Dort soll durch den FWA die Beauftragung der 
Verwaltung zum Vertragsschluss mit der KWL erfolgen. Diese wird dann Ende 2022 
die Ausschreibung für das Fahrzeug durchführen. 
Es ist Stand heute mit Kosten in Höhe von 420.000,00 € zzgl. der Kosten der KWL 
zu rechnen. 
Nach Auslieferung des HLF an die Ortsfeuerwehr Husbäke erfolgt die Umsetzung 
des dort stationierten LF 10 aus dem Jahre 2018 zur Ortsfeuerwehr Jeddeloh II. Am 
Fahrzeug sind noch ortsspezifische Änderungen durchzuführen, welche mit bis zu 
20.000,00 € zu Buche schlagen dürften. 
 
2025 – Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik (GW-L) 2 oder eines LF-GW 
für die Ortsfeuerwehr Edewecht 
In 2025 ist die Beschaffung eines GW-L2 oder LF-GW für die Ortsfeuerwehr 
Edewecht erforderlich. Die Festlegung auf einen Fahrzeugtyp kann erst zur näheren 
Detailplanung erfolgen. Dies ist abhängig von der Möglichkeit zur Erlangung von 
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Förderungen für spätere Fahrzeuge oder der Erhalt eines Fahrzeuges aus dem 
Bestand des Bundes für den Katastrophenschutz. 
Das jetzige Fahrzeug, ein GW-L1, wurde vor einigen Jahren durch die Ortsfeuerwehr 
in Eigenleistung umgebaut. Hierzu erfolgte der Umbau eines gebrauchten 
Fahrzeuges aus dem Jahre 2003. Leider zeigte sich in den Folgejahren, dass der 
Fahrzeugaufbau in einem sehr schlechten Zustand ist. 
Die Erhaltung der Einsatzbereitschaft des Fahrzeuges wird bis 2025 nur unter 
erheblichen finanziellen Aufwand möglich sein. Eine Nutzung über 2025 hinaus ist 
wirtschaftlich nicht zu vertreten. 
Für die Beschaffung ist mit einem finanziellen Aufwand von 350.000,00 € zu 
rechnen. Die Beschaffung ist entsprechend für 2024 in die Prioritätenliste 
aufzunehmen 
 
2026 – Beschaffung eines Tanklöschfahrzeug (TLF) für die Ortsfeuerwehr 
Friedrichsfehn sowie eines gebrauchten Mannschaftstransportwagens (MTW) 
für die Ortsfeuerwehr Edewecht 
Im Beschluss vom 02.11.2020 wurden die Fahrzeugbeschaffungen bis 2025 
festgelegt. In 2021 ist der Beschluss somit um das Jahr 2026 zu erweitern. 
In 2026 ist das TLF der Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn auszutauschen. Das zu 
ersetzende Fahrzeug stammt aus dem Jahre 1987 und wird somit in 2026 ein Alter 
von 39 Jahren haben. Die Bausubstanz des Fahrzeuges ließ eine so lange Laufzeit 
zu. Dadurch konnte die Ersatzbeschaffung weiter hinausgeschoben werden, um 
andere Ersatzbeschaffungen früher erledigen zu können.  
Der genaue Umfang und die Art der Ersatzbeschaffung müssen mit der 
Ortsfeuerwehr noch näher konkretisiert werden. Aufgrund der häufigen 
Vegetationsbrände im Löschbezirk und den im Löschbezirk liegenden Staatsforst 
Wildenloh, sollte aus Sicht der Verwaltung wieder ein hochgeländefähiges Fahrzeug 
auf Basis eines Unimog beschafft werden. 
Stand heute muss mit einem finanziellen Aufwand von 430.000,00 € gerechnet 
werden.  
 
Bei der Ortsfeuerwehr Edewecht wurde in 2021 der alte Einsatzleitwagen (ELW) zu 
einem MTW zurückgebaut. Das Fahrzeug hat in 2026 ein Alter von 25 Jahren 
erreicht und wurde bis dato mehrfach umgebaut. Für 2026 ist somit die 
Ersatzbeschaffung einzuplanen. Es kann hier wieder auf die Beschaffung eines 
gebrauchten Fahrzeuges zurückgegriffen werden. Mit den dann noch zu tätigenden 
Umbauten dürfte der finanzielle Aufwand bei 40.000,00 € liegen.  
Neben dem Einsatzdienst steht das Fahrzeug vorrangig auch der Kinderfeuerwehr 
zur Verfügung und wird für Fahrten zu externen Ausbildungsveranstaltungen genutzt. 
 
 
Klimaauswirkung (ggf. Alternativen/Kompensationsmaßnahmen): 
Durch die Beschaffung von Neufahrzeugen sind Klimaauswirkungen durch die 
Herstellung der Fahrzeuge zu erwarten. Durch neue Motortechnik in den 
Neufahrzeugen werden mit Inbetriebnahme und gleichzeitigem Außerdienststellen 
der Altfahrzeuge positive CO²-Effekte realisiert. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes der Gemeindefeuerwehr Edewecht wird in 
der vorliegenden Form bis 2026 beschlossen. Die Beratungen und Planungen zu den 
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einzelnen Fahrzeugen sind frühzeitig wie im Konzept dargestellt zu beginnen. Die 
einzelnen Maßnahmen sind für die aufgeführten Jahre in die Prioritätenliste in Stufe 
1, Fallgruppe 1a, aufzunehmen. Dort bereits enthaltene Maßnahmen aus dem 
Konzept sind zu prüfen und entsprechend der Vorgabe des Konzeptes in Bezug auf 
Ansatzhöhe, Ausführungsjahr und Maßnahmenbezeichnung anzupassen. 
 
 
Finanzierung: 
Die benötigten Haushaltsmittel wären in den aus dem Konzept ersichtlichen 
Haushaltsjahren einzuplanen und wären in den entsprechenden Haushalsjahren zur 
Verfügung zu stellen. Insoweit stehen die Maßnahmen unter einem 
Finanzierungsvorbehalt. 
 
 
Anlagen: 
Konzept zur Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen mit Stand 25.08.2021 
 
 
 
 


	REF_voname
	REF_createdate
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	SMC_BM_VOTEXT5
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage

